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Tierhalterhaftpflicht für Hunde und Pferde

Maßgeblich für den Leistungsumfang sind die, dem Versicherungsvertrag konkret zugrunde gelegten Haftpflicht-Bedingungen.

Beispiel
Unsere Tierhalterhaftpflicht leistet zum Beispiel, wenn….
 …das Tier unvermittelt auf die Straße läuft und einen Unfall verursacht
 …der Hund aus Übermut eine Radfahrerin verfolgt und sie zu Fall bringt
 …ein Passant Ihren Hund streicheln will, der Hund sich jedoch bedroht fühlt 

und zubeißt
 …das Tier versehentlich sein Geschäft auf dem Teppich der Nachbarin 

verrichtet
 …das Pferd scheut und Personen verletzt oder Sachen beschädigt

Für weitere Informationen steht Ihnen das Team Makler Service Center gerne zur Seite.
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Produkt-Highlights für eure Kunden 
Unveränderte Wahlmöglichkeit zwischen Basis, Komfort & Premium

Fünf Varianten der Selbstbeteiligung (keine, 150 €, 250 € , 500 €, 1 T €)

Hohe Versicherungssummen (Basis 10 Mio. €, Komfort 20 Mio. €, Premium 30 Mio. €)

Anhebung von Sublimits von bestehenden Leistungen

Mitversicherung von Welpen und Fohlen bis 18 Monate

Schäden an gemieteten oder geliehenen Hunde- und Pferdeanhängern

(Summenbegrenzung in Basis und Komfort)

Neue Leistungen in der Premiumvariante
Rettungs- und Bergungskosten bis 10 T €

Eigenschäden bei versicherten Fremdschäden bis 10 T €

Neuwertersatz auf Wunsch des VN bis 5 T  €
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